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Ergebnis der Jahresrechnung 2004 
 

Lfd. 
Nr. Bezeichnung 

Verwaltungs-
haushalt         

€ 

Vermögens-
haushalt        

 € 

Gesamt-       
haushalt        

 € 
1 2 3 4 5 
1 Soll – Einnahmen 6.426.582,90 1.164.250,95 7.590.833,85
2  + Neue Haushaltseinnahmereste 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
3  ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste 0,00 0,00 0,00
4  ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste 137.459,19 12.016,91 149.476,10
5 Summe bereinigte Soll-Einnahmen 6.289.123,71 4.152.234,04 10.441.357,75

6 
Soll -Ausgaben                                                                          
Darin enthalten Überschuss nach § 37 Abs. 4 Satz 2 
GemHV: Verm.-Haushalt  348.027,89 € 

6.251.723,91 664.751,28 6.916.475,19

7  + Neue Haushaltsausgabereste 37.771,67 3.577.100,98 3.614.872,65
8  ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste  371,87 89.618,22 89.990,09
9 ./. Abgang alter Kassenausgabereste  0,00 0,00 0,00

10 Summe bereinigte Soll-Ausgaben 6.289.123,71 4.152.234,04 10.441.357,75
11 Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00

 
Nachstehend wird die 1. Satzung zur Änderung der Ent-
schädigungssatzung für ehrenamtliche Mitglieder der Ge-
meindevertretung Schulzendorf und deren Ausschüsse 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
 

1. Satzung zur Änderung der  
Entschädigungssatzung für ehrenamtliche 

Mitglieder der Gemeindevertretung  
Schulzendorf und deren Ausschüsse 

 
Aufgrund der §§ 5, 30, 35 Abs. 2, Ziff. 10 und 37 Abs. 4 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (Gemeinde-
ordnung – GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. Oktober 2001 (GVBl. I, S. 154) in der jeweils gelten-
den Fassung hat die Gemeindevertretung am 10.05.2006 
die folgende 1. Satzung zur Änderung der Entschädigungs-
satzung für ehrenamtliche Mitglieder der Gemeindevertre-
tung Schulzendorf und deren Ausschüsse beschlossen: 
 

I. 
 

Änderung der Entschädigungssatzung  
für ehrenamtliche Mitglieder der Gemeindevertre-

tung Schulzendorf und deren Ausschüsse 
 

Die Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Mitglieder 
der Gemeindevertretung Schulzendorf und deren Aus-
schüsse, beschlossen am 19.12.2001, wird folgendermaßen 
geändert: 
  
§ 4 (Sitzungsgeld für Mitglieder der Gemeindevertretung) 
wird wie folgt geändert: 
 
In Absatz 2 wird an den 1. Satz angefügt:  
„, maximal aber für 9 Fraktionssitzungen im Kalender-
jahr.“ 

II. 
 

In-Kraft-Treten 
 

Diese 1. Satzung zur Änderung Entschädigungssatzung für 
ehrenamtliche Mitglieder der Gemeindevertretung Schul-
zendorf und deren Ausschüsse tritt mit dem Tage nach 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Schulzendorf, den 11.05.2006 
 
 
gez. Dr. Burmeister 
Bürgermeister 
 
 
Bekanntmachung des Bürgermeisters: 
 
Hiermit weise ich auf Folgendes hin: 
 
Der Märkische Abwasser- und Wasserzweckverband 
(MAWV) hat am 02.03.06 die 2. Änderungssatzung zur 
Niederschlagswasserentsorgungssatzung sowie den 1. 
Nachtragswirtschaftsplan 2006 beschlossen. Die Satzung 
ist im Amtsblatt für den Landkreis Dahme-Spreewald Nr. 
10 vom 23.03.06 und im Amtsblatt Teltow-Fläming Nr. 9 
vom 22.03.06 bekannt gemacht worden. Der 1. Nach-
tragswirtschaftsplan 2006 ist im Amtsblatt für den Land-
kreis Dahme-Spreewald Nr. 12 vom 12.04.06 und im 
Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming Nr. 11 vom 
07.04.06 bekannt gemacht worden. 
 
 
gez. Dr. Burmeister 
Bürgermeister 
 
Ende des amtlichen Teils 
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Informationen des Bürgermeisters 
 
1. Zur Naturkita 
 
Die Naturkita wird voraussichtlich erst ab dem 01.06.2006 
das Obergeschoß ihrer Einrichtung in der Rudolf-
Breitscheid-Straße nutzen können. Ursache sind die mit 
dem Bau der Fluchttreppe verbundenen Auflagen. 
 
2. Zum Rechtsstreit um den „Löwenzahn“ 
 
Das Landgericht hat am 24.03.2006 das Urteil verkündet. 
Wir sind verurteilt worden, an die PAG 54.411,07 € an 
Honorarkosten zu zahlen. Im Übrigen ist die Klage der 
PAG gegen uns abgewiesen worden. Unsere Widerklage 
wurde abgewiesen. 
Der von uns beanstandete Mangel der nicht fachgerecht 
ausgeführten Dampfsperre, wurde durch das Gericht aner-
kannt. Jedoch wurden daraus keine Schadensersatzansprü-
che abgeleitet. Ein Überwachungsfehler und Mängel am 
Dämmmaterial seien nicht zur sicheren Überzeugung der 
Kammer festgestellt worden. Grundlage der Entscheidung 
des Gerichts waren die Ausführungen des vom Gericht 
bestellten Sachverständigen Dr. Mollenhauer. 
 
3. Zum Rechtsstreit Feuerwehrgerätehaus 
 
Die Kläger haben Klage gegen den ablehnenden Wider-
spruchsbescheid des Landkreises erhoben. Sie begehren 
die sofortige Nutzungsuntersagung für das Gebäude und 
die dazugehörigen Stellplätze. 
Das Gericht hat am 10.04.2006 beschlossen die Gemeinde 
beizuladen. 
 
4. Übergabe der Ernst-Thälmann-Straße 
 
Die Übergabe der Ernst-Thälmann-Straße erfolgte am 
28.04.2006 im Beisein des Landrats.  
Mit dem Straßenverkehrsamt wurde besprochen, dass 
hinter der Einengung in der Nähe der Apotheke Richtung 
Altdorf ein eingeschränktes Haltverbot errichtet wird.  
 
5. „Aufmucken gegen Rechts“ 
 

Auch in diesem Jahr, am 17.06., wird auf der Waldsied-
lung die regionale Veranstaltung „Aufmucken gegen 
rechts“ durchgeführt. Wir danken Herrn Sauerwald, der 
freundlicherweise die Nutzung seines Areals genehmigt 
hat. 
 
6. Osterfeuer 2006 
 
Vielen Dank an die Freiwillige Feuerwehr und den Feuer-
wehrförderverein, die mit großem Einsatz wiederum das 
Osterfeuer organisiert und durchgeführt haben.  
 
 
 

Die Abstimmung mit der Polizei ist sehr gut verlaufen, und 
wir sollten uns das Fest von einigen Störenfrieden auf 
keinen Fall vermiesen lassen. 
 
7. Gehweg Miersdorfer Straße 

 
Zurzeit wird der Bereich zwischen der Leipziger Straße 
und Kölner Straße gepflastert. Parallel dazu wurde mit der 
Verlegung des Parkplatzes auf das Gelände des Friedhofs  
begonnen. 
 
8. Ausschreibungen im Tiefbau 
 
Am 10.05.2006 fand die Submission für die Bauvorhaben 
Straßenbeleuchtung in der Ernst-Thälmann-Straße und  
den Bau der Fußgängerbrücke statt. 
 

Der Baubeginn ist für den 01.07.2006 geplant, die Fertig-
stellung bis September 2006. 

 
10. Zum Schulerweiterungsbau 
 
In der Zeit vom 21.04.2006 bis zum 24.04.2006 haben 
Unbekannte im Schulerweiterungsbau randaliert. Im ehe-
maligen Physikraum wurde der Lehrertisch aufgebrochen, 
Kabeltrommeln in den Innenhof geworfen, ein Abstelltisch 
vom 2. Obergeschoß in den Innenhof geworfen, und bei 
einem Fenster war der Öffnungsmechanismus defekt.  
 
Zu den laufenden Arbeiten: 
 
Der Dachdecker verlegt zurzeit die Dampfsperre. 
Der Fenstereinbau ist  abgeschlossen, ebenso die Sanitär- 
und Heizungs-Rohinstallation. 
Im  1. und 2. OG ist die Elektro-Rohinstallation fertig 
gestellt. 
Im  2. OG wird der Innenputz aufgebracht.  
Im  Außenbereich werden die Regenwassersickerstränge 
eingebaut. 
Am 10.05.2006 fand die Submission für die Lose Boden-
belags- und Malerarbeiten statt.  
 
Bedingt durch den langen Winter wird die Grundschule 
voraussichtlich erst in den Herbstferien das neue Gebäude 
beziehen können.  
 
9. Zur Sanierung des Hochbaus und zum Umbau des 

„Waldfriedens“ 
 
Aufgrund der Bauzeit der Schule werden wir, wie auch 
vom Landesjugendamt empfohlen, zunächst mit der Sanie-
rung des Hochbaus beginnen. Nach Fertigstellung wird der 
Hort in seine Räume ziehen. Nach dem Einzug des Hortes 
in den Hochbau und unter Berücksichtigung des Wetters 
werden wir dann den Umbau des „Waldfriedens“ vorneh-
men. Für die Übergangszeit werden die Vorschulkinder 
dann in den „Löwenzahn“ ziehen, der bessere Betreu-
ungsmöglichkeiten für diese Altersstufe bietet als der 
Hochbau. Die Umbaumaßnahmen können im 1. Halbjahr 
2007 abgeschlossen werden.  
 
 

NICHTAMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN 






